
����Bewohnerparkausweise 
 
Einen Antrag auf einen Bewohnerparkausweis kann nur stellen, wer im Wohnbereich 
der folgenden Straßen mit Hauptwohnsitz gemeldet ist: 
 
Am Markt, Marktstraße, Am Wall, Auf dem Wall, Wallstra ße, Bleistraße, 
Brunnenstraße, Grubenstraße, Jähnenstraße, Mühlenplatz, Mühlenstraße, 
Mühlengang, Schäferstraße, Seestraße, Ziegenmarkt, Hauptstraße 61 - 131 und 
Hauptstraße 78 - 164, Klinkberg, Museumstraße, Plettengang, Schmiedehof. 
 
Bitte beachten Sie: 
 
1. Der Parkausweis berechtigt zum ganztägigen Parken  
    ( 0.00 - 24.00 Uhr ) im Rahmen der bestehenden Beschilderung in folgenden 

Straßen der Altstadt: Marktstraße, Auf dem Wall, Bleistraße, Brunnenstraße, 
Grubenstraße, Jähnenstraße, Mühlenplatz, Mühlenstraße, Schäferstraße, Seestraße, 
Wallstraße, Ziegenmarkt. 

 
2. Der Fahrzeughalter darf weder einen Stellplatz noch eine Garage besitzen. 
 
3. Die Erteilung kann für höchstens 3 Jahre beantragt werden, wobei 20,-- EURO pro 

Jahr zu zahlen sind. Dieser Betrag ist  bar zu entrichten. 
  Hierbei handelt es sich um eine Verwaltungsgebühr für die Ausstellung des 

Ausweises für die Bewohner. Diese Gebühr kann bei Wegzug aus dem 
Bewohnerparkbereich nicht erstattet werden. 

 
4. Vor Ablauf des Berechtigungszeitraumes ist erneut ein Antrag ( Änderungsantrag ) 

bei der Genehmigungsbehöde auf einen Bewohnerparkausweis zu stellen. 
    Es sei denn, daß der Hauptwohnsitz nicht mehr im o.g. Wohnbereich liegt oder daß 

das betreffende Fahrzeug stillgelegt oder veräußert wurde oder daß die Angaben in 
der „Nutzungsbescheinigung“ nicht mehr zutreffen. Dann ist der 
Bewohnerparkausweis unverzüglich bei der Genemigungsbehörde abzugeben. 

 
5. Um die Bearbeitung Ihres Bewohnerparkausweises zu beschleunigen, bitte ich, 

folgende Unterlagen bei der Antragstellung mitzubringen:  
• Personalausweis oder  
• letzte Meldebestätigung oder  
• eine Aufenthaltsbescheinigung und außerdem  
• Kraftfahrzeugschein  
• Führerschein  
• Nutzungsbescheinigung des Fahrzeughalters 

(soweit Antragsteller nicht Fahrzeughalter) 


